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(3) Die Leiter in allen Abschnitten des gesellschaft
lichen Lebens haben den Werktätigen klare Aufträge 
zur Verwirklichung der in den Plänen enthaltenen Auf
gaben zu erteilen und die Kontrolle über die Verwirk
lichung auszuüben. Es sind regelmäßig Leistungsein
schätzungen vorzunehmen, die mit der Anwendung 
moralischer und materieller Stimuli zu verbinden sind.

(4) Die Leiter der Staats- und Wirtschaftsorgane und 
der Betriebe haben eine systematische Vorbereitung 
und Entwicklung sowie den zweckmäßigsten Einsatz 
der Werktätigen, besonders der Führungskräfte, zur 
qualifizierten Lösung -ihrer Arbeitsaufgaben zu ge
währleisten. Damit ist planmäßig eine hohe Effektivität 
beim Einsatz der gesellschaftlichen Arbeitskraft zu er
reichen. Alle Werktätigen sind zur Meisterung der Auf
gaben der wissenschaftlich-technischen Revolution für 
das ständige Lernen zu gewinnen. Sie sind bei. der Er
höhung ihres politischen, fachlichen und geistig-kultu
rellen Niveaus wirksam zu unterstützen.

(5) Die Leiter haben ständig auf die Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktätigen ihres 
Verantwortungsbereiches Einfluß zu nehmen, um auf 
der Grundlage des Planes im Arbeitsprozeß solche Be
dingungen zu schaffen, die den Werktätigen hohe Ar
beitsleistungen ermöglichen und die Bewußtheit, 
Arbeitsdisziplin und Arbeitsfreude erhöhen. Die Be
mühungen und Verpflichtungen der „Kollektive der 
sozialistischen Arbeit“ für hohe Arbeits- und Lernergeb
nisse und die Entwicklung des sozialistischen Menschen 
sowie die Anstrengungen der Werktätigen, die dieses 
Ziel anstreben, sind wirkungsvoll zu unterstützen. Von 
den Leitern sind die Arbeitskollektive und ihre Zu
sammensetzung so zu gestalten, daß sich die kamerad
schaftliche Zusammenarbeit der Werktätigen ständig 
entwickelt und dadurch die Herausbildung von Stamm
belegschaften gefördert wird.

§4
(1) Der Ministerrat gewährleistet die Verwirklichung 

des sozialistischen Arbeitsrechts durch die Staats- und 
Wirtschaftsorgane. Er hat bei der Leitung des volks
wirtschaftlichen .Reproduktionsprozesses mit der lang
fristigen Planung der gesellschaftlichen Entwicklung 
solche Bedingungen zu schaffen, daß das gesellschaft
liche Arbeitsvermögen rationell genutzt und ständig 
qualitativ und quantitativ erhöht wird. Er bestimmt 
die Grundlinie der Reproduktion der gesellschaftlichen 
Arbeitskraft und erläßt hierzu erforderliche gesetzliche 
Bestimmungen.

(2) Die Staatliche Plankommission hat bei der Aus
arbeitung des Perspektivplanes und der Jahrespläne 
die planmäßige proportionale Entwicklung der Volks
wirtschaft zu gewährleisten. Sie hat zu sichern, daß die 
Bedingungen zur Reproduktion der gesellschaftlichen 
Arbeitskraft in den Plänen der Wirtschaftsbereiche und 
-zweige so gestaltet werden, daß die schöpferische 
Initiative der Werktätigen entfaltet und für die Ent
wicklung der nationalen Wirtschaft genutzt wird.

(3) Die Ministerien und die anderen zentralen staat
lichen Organe haben zur Sicherung der Planausarbei
tung und -durchführung in Verwirklichung des Gesetz
buches der Arbeit solche arbeitsrechtlichen Grundsätze 
und Regelungen in ihren Verantwortungsbereichen zu 
erlassen, die die VVB unterstützen, ihre Funktion als 
ökonomische Führungsorgane zu verwirklichen und die 
sichern, daß entsprechend den Erfordernissen der kom
plexen sozialistischen Rationalisierung der gesellschaft

liche Reproduktionsprozeß durch eine volkswirtschaft
lich orientierte Kooperation und gesellschaftliche Ar
beitsteilung rationell durchgeführt wird. Die Ministe
rien und die anderen zentralen staatlichen Organe sind 
dafür verantwortlich, daß die besonderen arbeitsrecht
lichen Fragen ihres Bereiches, die mit der komplexen 
sozialistischen Rationalisierung auftreten, in den Rah
menkollektivverträgen oder anderen arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen geregelt werden.

(4) Die VVB arbeiten nach den Prinzipien der wirt
schaftlichen Rechnungsführung. Sie tragen die volle 
Verantwortung für die Planung und Leitung des Repro
duktionsprozesses ihrer Industriezweige. Dabei haben 
sie die Aufgabe, die Arbeit der ihnen unterstellten Be
triebe auf der Grundlage des Planes so zu entwickeln, 
daß diese die. ihnen gestellten Aufgaben mit hohem 
Nutzeffekt lösen. Sie sorgen dafür, daß in den Betrieben 
die Grundsätze des wissenschaftlichen Arbeitsstudiums 
und der wissenschaftlichen Arbeitsgestaltung sowie die 
Bestimmungen des sozialistischen Arbeitsrechts ver
wirklicht werden.

§ 4a
(1) In Übereinstimmung mit den gesellschaftlichen 

Interessen trägt der Gesellschaftliche Rat bei der VVB 
dazu bei, daß die Tätigkeit der WB auf der Grund
lage des Planes erfolgt. Er unterstützt und kon
trolliert den Generaldirektor der VVB bei der Erfül
lung der ihm gestellten Aufgaben und berät ihn bei 
der Herbeiführung volkswirtschaftlich wichtiger Ent
scheidungen. Er hilft dadurch, die Leitungstätigkeit der 
VVB und ihres Generaldirektors ständig zu vervoll
kommnen. In ihm wirken Persönlichkeiten mit, die 
die Probleme des Industriezweiges vom Gesichtspunkt 
der Interessen der gesamten Gesellschaft beurteilen 
und davon ausgehend die Tätigkeit der VVB aktiv be
einflussen können.

(2) Der Gesellschaftliche Rat unterbreitet dem Gene
raldirektor der VVB Vorschläge für die Verbesserung 
der Planung und Leitung des Reproduktionsprozesses 
des Industriezweiges. Er kontrolliert — ausgehend von 
den volkswirtschaftlichen Erfordernissen und Zusam
menhängen, den spezifischen Aufgaben des Zweiges und 
ihrer komplexterritorialen Einordnung —, wie die VVB 
zur Sicherung höchster volkswirtschaftlicher Effek
tivität ihre wirtschaftsleitende Tätigkeit ausübt. Der 
Gesellschaftliche Rat trägt dazu bei, die besten Erfah
rungen bei der Durchsetzung des neuen ökonomischen 
Systems der Planung und Leitung, des sozialistischen 
Wettbewerbs, der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 
und der Neuererbewegung zum Inhalt der Leitungs
tätigkeit der VVB zu machen.

(3) Der Gesellschaftliche Rat konzentriert sich in sei
ner Arbeit auf die Hauptaufgaben der politischen und 
ökonomischen Entwicklung der Betriebe des Industrie
zweiges wie

a) Entwicklung der schöpferischen Initiative der 
Werktätigen des Industriezweiges in allen Phasen 
der Ausarbeitung und Durchführung der Volks
wirtschaftspläne,

b) Sicherung eines maximalen Zuwachses an Natio
naleinkommen und seine zweckmäßigste Verwen
dung durch wissenschaftlich begründete Varianten 
bei der Ausarbeitung der Planangebote für die 
Perspektiv- und Jahrespläne sowie der Rationali
sierungsprogramme und Einflußnahme auf die Er
füllung des Volkswirtschaftsplanes in allen Teilen,


